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bilanzbeauftragten Organe unter Nutzung 
des EDV-Projektes „Normative Planung“ 
des Instituts für Leichtbau und ökonomi
sche Verwendung von Werkstoffen

— von den Ministerien
an das Ministerium für Materialwirtschaft 
(ohne Normative des Verpackungsmittel
verbrauchs), an das Ministerium für Glas- 
und Keramikindustrie (Normative des 
Verpackungsmittelverbrauchs) und an das 
Ministerium für Kohle und Energie sowie 
an die Staatliche Plankommission

16. Übergabe von mit den Verbraucherbereichen 
abgestimmten Vorschlägen zu den Vorrats
normativen
— von den bilanzbeauftragten bzw. bilanzie

renden Organen
an die bilanzverantwortlichen Ministerien

— von den bilanzverantwortlichen Ministe
rien
an das Ministerium für Materialwirtschaft 
(ohne feste Brennstoffe) und die Staat
liche Plankommission

für feste Brennstoffe
— von den bilanzverantwortlichen Ministe

rien
an das Ministerium für Kohle und Energie

17. Informationen über die vorgesehene Bedarfs
deckung aus Staatsfonds auf der Grundlage 
der Bilanzentwürfe
— von den bilanzbeauftragten bzw. bilanzie

renden Organen
an die Fondsträger

und der bestätigten Normative des Energie
verbrauchs sowie der Vorratsnormative für 
feste Brennstoffe
— vom Ministerium für Kohle und Energie 

an die Staatliche Plankommission 
und die bilanzverantwortlichen Ministerien

1. 9.1980

15. 8.1980

1. 9.1980

1. 9.1980

4. 9.1980

21. Informationen zur Planung und Bilanzie
rung ausgewählter Ausrüstungen und Anla
gen sowie Zuliefererzeugnisse für zentralge
plante Investitionsvorhaben und Anlagen
exportvorhaben gemäß Planungsordnung 
Teil M Abschnitt 22 Ziffern 2.4., 3.2. und 4.3. 
(Seiten 34 bis 43)
a) Verbraucherseitige Bedarfsinformation

— von den Fondsträgern der Investitions
auftraggeber bzw. General- oder 
Hauptauftragnehmer sowie

— von den Kombinaten des Anlagenbaus 
an die zentralen Staatsorgane

— von den zentralen Staatsorganen 
an die Staatliche Plankommission

b) Verbraucherseitge Bedarfsinformation
— von den Fondsträgem

an die bilanzierenden bzw. bilanzbeauf
tragten Organe

c) Anmeldung des materiellen Bedarfs an 
wichtigen Anlagen und Ausrüstungen
• für zentralgeplante Investitionsvorhaben 

von den Fondsträgem der Investitions
auftraggeber bzw. General- oder Haupt
auftragnehmer

• für den Export von Anlagen durch die 
Kombinate

bei den Lieferbetrieben

18. Bestätigung der Normative des Materialver
brauchs (ohne Normative des Verpackungs
mittelverbrauchs) und der Vorratsnormative 
(ohne feste Brennstoffe) durch das Ministe
rium für Materialwirtschaft, der Normative 
des Verpackungsmittelverbrauchs durch das 
Ministerium für Glas- und Keramikindustrie 
sowie der Normative des Energieverbrauchs 
und der Vorratsnormative für feste Brenn
stoffe durch das Ministerium für Kohle und 
Energie gegenüber den Ministerien

19. Abstimmungen der Ministerien und anderen 
zentralen Staatsorgane mit den Aufkommens
und Versorgungsbereichen zu den Bilanzent
würfen für Staatsplanpositionen und weitere 
zentral festgelegte Positionen sowie des Mini
steriums für Materialwirtschaft mit den Bi
lanzbereichen zu den Bilanzentwürfen für 
komplexe volkswirtschaftliche Aufgaben der 
Materialökonomie gemäß Anhang Nr. 2 des 
Bilanzverzeichnisses

20. Übergabe der bestätigten Normative des Ma
terialverbrauchs und Vorratsnormative (ohne 
feste Brennstoffe) sowie des mit den bilanz
verantwortlichen Ministerien abgestimmten 
Entwurfs zur Bilanzierung des volkswirt
schaftlichen Komplexes Verpackung
— vom Ministerium für Materialwirtschaft 

(ohne Normative des Verpackungsmittel
verbrauchs)

t

— vom Ministerium für Glas- und Keramik
industrie (Normative des Verpackungsmit
telverbrauchs)

d) Bilanzierungsvorschlag
— von den Lieferbetrieben

an die bilanzierenden bzw. bilanzbeauf
tragten Organe

e) Abstimmung des Bedarfs und Übergabe 
der Bilanzierungsvorschläge
— von den bilanzierenden bzw. bilanzbe

auftragten Organen
an die bilanzverantwortlichen Ministe- 

12. 9.1980 rien und die Staatliche Plankommis
sion

Abstimmungen der Außenhandelsaufgaben
22. Abstimmung ausgewählter Außenhandelsbe

triebe mit den bilanzierenden Organen des 
Verkehrswesens über den Außenhandels
transportbedarf und die Güterumschlägslei- 
stungen

10 9 1980 23- Abstimmungen der den Ministerien direkt
unterstellten Kombinate und der wirtschafts
leitenden Organe für Export ünd der bilanz
beauftragten bzw. bilanzierenden Organe für 
Import mit den Außenhandelsbetrieben

Abstimmung mit den Bankorganen
. 24. Einreichung der komplexen ökonomischen 

Planinformation und der Titellisten für Inve
stitionen an das zuständige Bankorgan 
— von den Betrieben und Einrichtungen 
Den Abstimmungstermin haben die zuständi
gen Bankorgane gemeinsam mit den Betrie
ben festzulegen.

22. 9.1980

8. 8.1980 

18. 8.1980

8. 8.1980

1. 8.1980 

8. 8.1980

22. 8.1980

4. 8.1980 

12. 8.1980

18. 8.1980


